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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §49 Abs1 Z1;

ZustG §17 Abs3;

Rechtssatz

Eine Interessenabwägung zwischen dem Schutz der PRIVATSPHÄRE und dem Interesse an der Verhinderung der

Bestrafung kann die Behörde erst vornehmen, wenn ihr von der betre<enden Partei die erforderlichen, der

Mitwirkung der Partei am Verfahren entgegenstehenden Interessen entsprechend konkretisiert dargelegt sind.
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